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I N H A L T

für Veränderungen. Zwar stehen
im Zentrum der politischen Aus-
einandersetzungen die Arbeits-
marktreformen. Das bedeutet
aber keinesfalls, dass der 
gesellschaftliche Reformdruck 
die Anwaltschaft nicht ebenso
treffen würde wie andere 
Bevölkerungsgruppen.

Am 05.11.2003 hat das Bundes-
kabinett einen Entwurf für das
„Kostenrechtsmodernisierungs-
gesetz” verabschiedet. Er ist 
am 14.11.2003 im Bundestag 
behandelt worden. 

Er enthält nicht nur eine 
Erhöhung der Gerichtsgebühren,
sondern auch einen neuen 
Entwurf eines „Rechtsanwalts-
vergütungsgesetzes”. Das äußer-
lich Sinnfälligste ist: es gibt dann
keine „BRAGO” mehr, sondern ein
„RVG”. Wir werden uns von den
bekannten Kategorien der "../10"
verabschieden müssen und statt-
dessen wie schon im Bereich der 
Gerichtsgebühren mit „1,0” oder
„0,5” rechnen müssen. 

Das Wichtigste in Kürze:

Die Gebühren für Verfahren 
ohne Beweisaufnahme steigen in
der Regel um eine halbe Gebühr.
Die Beweisgebühr entfällt aber. 
Es gibt eine neue „Einigungs-
gebühr”. Die Gebühren für Straf-
verteidigung steigen deutlich an.
Aber: Die Tabellensätze des § 11
bleiben unverändert. 
Ab 2006 ist im Beratungsbereich
die Gebührenvereinbarung die
Regel.

Den vollständigen Wortlaut 
des Entwurfes finden Sie auf 
der Internetseite der BRAK
ebenso wie die gemeinsame
Stellungnahme des DAV und
der BRAK zu diesem Gesetz-
entwurf (www.brak.de). 

Der DAV und die BRAK haben auf
diesen Entwurf im Vorverfahren
maßgeblich Einfluss genommen
und Dasjenige durchgesetzt, was
zu erreichen war. 

Ich weiß, dass es erhebliche 
Bedenken im Hinblick auf den
Umfang der Erhöhungen für die
Anwaltschaft gibt, ich weiß auch,
dass - sofern Vorteile vorhanden
sind - diese sich in der Anwalt-
schaft ungleich verteilen. Es wird
auch „Verlierer” geben: In allen
Verfahren, in denen Beweisauf-
nahmen bisher sehr häufig oder
die Regel gewesen sind (vor allen
Dingen Familien- und Baurecht),
wird es Gebühreneinbußen ge -
ben. In allen Verfahren ohne Be -
weisaufnahme wird es aber eine
deutliche Gebührenerhöhung 
geben, weil statt bisher 2 nun-
mehr 2,5 Gebühren anfallen.
Unter den gegebenen politischen
Verhältnissen ist dieser Gesetz-
entwurf das Optimum des 
Erreichbaren und auch ich per-
sönlich habe mich dafür einge -
setzt, dass er in Kraft tritt. Die
Alternative wäre nur gewesen,
dass sich nichts ändert und diese
Möglichkeit wäre im Ergebnis
noch unbefriedigender gewesen.
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Dies gilt vor allen Dingen, 
wenn man die Entwicklung auf
europäischer Ebene sieht: Die frei-
en Berufe werden durch die Eu-
ropäische Kommission nach-
drücklich und energisch mit 
der Elle des Wettbewerbsrechts
gemessen. Der für Wettbewerb 
zuständige EU-Kommissar Monti
hat auf der Europäischen Konfe-
renz der BRAK im März an seinen
Absichten keinen Zweifel gelas-
sen. Er hält die freien Berufe für
„überreguliert” und hat sich das
Ziel gesetzt, die Berufsrechte und
vor allen Dingen die Gebühren-
ordnungen einer grundlegenden
Überprüfung zu unterwerfen. 
Der Reformdruck aus Brüssel ist
gewaltig. Der Monti-Zeitplan ist
eng. Die Kommission hat keinen
Zweifel daran gelassen, dass sie
die Rechte der freien Berufe
grundlegend „entrümpeln” will.

Wir haben uns deshalb z.B. nicht
dagegen gesperrt, dass im RVG für
den gesamten außergerichtlichen
Bereich ab Mitte 2006 der Vorrang
der Honorarvereinbarung vor 
einem gesetzlich durch Gebühren-
ordnung festgelegten Honorar
verankert wird.

Hier werden wir also voraussicht-
lich auf regulierte und insofern
auch „garantierte” Honorare ver-
zichten müssen. 

Dafür werden wir aber den 
Kampf um die BRAGO an 
anderer Stelle umso entschiede-
ner fortführen: Im Bereich der
Gerichtsverfahren gibt es für 

die Anwaltschaft aus Gründen
des Gemeinwohls keine Kompro-
misse. Das in Deutschland vor-
bildlich ausgestaltete Kosten-
erstattungsprinzip ist eine
Errungenschaft von Gemeinwohl-
belang und im internationalen
Vergleich ein nachhaltiger Stand-
ortvorteil, an der die Europäische
Kommission mit ihrer ausschließ-
lich am ökonomischen Wett-
bewerb orientierten Betrachtungs-
weise nicht vorbeikommt.

Der „Zugang zum Recht” wird
durch das Kostenerstattungs-
prinzip deutlich erleichtert, und
zwar insbesondere für die 
„Verbraucher”, eines der typi-
schen Leitbilder der europäischen
Politik. Und genau hier liegt 
auch die Chance für die Anwalt-
schaft, ihre berufsspezifischen 
Interessen gegenüber einer
ökonomistischen „Modernisie-
rung” zu behaupten: Die zentrale
Aufgabe der Anwaltschaft ist die
Mitwirkung an der Verwirk-
lichung des Rechtsstaates. 

Auch wenn wir dabei eine Viel-
zahl von für unseren Berufsalltag 
wesentlichen Rechten gefährden,
werden wir nicht daran vorbei-
kommen, von uns aus an der 
Überarbeitung der Berufsrechte
mitzuwirken. Sonst fliegt uns
demnächst alles um die Ohren,
und zwar auch diejenigen Rege-
lungen, die für die Anwaltschaft
insgesamt deutliche Vorteile 
haben: das Rechtsberatungs-
gesetz, die BRAGO und große Teile
der BRAO. 

Auch die Kammern stehen auf
dem Prüfstand. Prima, werden die
Kritiker der Pflichtmitgliedschaft
sagen. Aber wollen diese Kritiker
wirklich lieber unter Staatsauf-
sicht stehen als Pflichtmitglieder
einer Organisation der Anwalt-
schaft selbst sein? Solange die An-
waltschaft für sich besondere Rech-
te beansprucht, muss sie auch
besondere Pflichten übernehmen.
Hier ist Selbstverwaltung allemal
besser als Staatsaufsicht. 

Es mag grotesk sein, aber gerade
die europäische Integration führt
zu einer Rückbesinnung auf die
gesellschaftliche Aufgabe der 
Anwaltschaft. Sie hilft, den Kern-
bestand des Berufsrechts zu 
erhalten. 

Verteidigung des Status quo in 
allen Bereichen wird schon mittel-
fristig keine Perspektive haben. 

Denn: 
Wer nicht mit der Zeit geht, 
geht mit der Zeit.

Ihr 

Axel C. Filges
Präsident
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STRUKTURREFORM:
RVG STATT BRAGO

Die seit dem 1.7.1994 unveränder-
ten Anwaltsgebühren sollen nach
10 Jahren zum 1.7.2004 maßvoll
an die allgemein wirtschaftlichen
Entwicklungen angepasst werden.
Dies sieht der Regierungsentwurf
des Bundesjustizministeriums vor,
der im Ergebnis zu einer jähr-
lichen Anpassung von 1,4 % für
die Zeit seit 1994 führen soll und
den 10 %igen Gebührenabschlag
für die Tätigkeit von Anwälten aus
den neuen Bundesländern zum
1.7.2004 abschaffen will.

Die dem Entwurf zugrundeliegen-
de Struktur beruht auf Vorschlä-
gen einer Expertenkommission,
die aus Vertretern des Bundes, der
Länder und der Anwaltschaft 
bestand.

Unter anderem ist vorgesehen

• eine stärkere Honorierung der
Anwaltstätigkeit im Rahmen der
außergerichtlichen Streitbeile-
gung,

• der Wegfall fester Gebühren für
die außergerichtliche anwalt-
liche Beratung ab Mitte 2006
und

• eine gerechte Regelung der Ge-
bühren im gerichtlichen Be-
reich.

Die neue „Einigungsgebühr” hono-
riert jede vertragliche Erledigung ei-
nes Streites unabhängig vom Vor-
liegen eines Vergleiches i.S.v. § 779
BGB. Die Erstberatungsgebühr wird
immerhin entgegen ursprünglicher
Pläne geringfügig erhöht.

„Insbesondere sieht der Entwurf 
eine Honorierung vor, die sich
stärker an den tatsächlichen an-
waltlichen Leistungen orientiert”,
erklärt der Pressesprecher der 
Bundesrechtsanwaltskammer Dr.
Scharf die Vorschläge des Bundes-
justizministeriums, die bereits Zu-
stimmung bei den Rechtspoliti-
kern von CDU/ CSU, FDP und
Bündnis 90 Die Grünen gefunden
haben.

„Angesichts der wirtschaftlich 
desolaten Lage vieler kleiner und
mittelständischer Kanzleien, ver-
ursacht durch sinkende Umsätze
und steigende Kosten, ist eine Ge-
bührenanpassung seit langem
überfällig. Die Anhebung bleibt
immer noch hinter dem zurück,
was alle anderen Berufe in den
letzten zehn Jahren erhalten ha-
ben. Deswegen wird die Anwalt-
schaft nicht gerade überschwäng-
lich reagieren”, schätzt Scharf die
Lage ein.

Wenn Sie sich den Entwurf auf der
Internetseite der BRAK ansehen 
wollen, lesen Sie wegen der Einzel-
heiten bitte unbedingt das als 
Anlage 1 dem Textteil beigefügte
„Vergütungsverzeichnis”.

Sollte das RVG tatsächlich verab-
schiedet werden, wird die Kammer
rechtzeitig vor seinem Inkraft-
treten Seminare anbieten.

JURISTENAUSBILDUNG

Im letzten Kammerreport hatten
wir Sie gebeten, sich als AG -Leiter
für die im Rahmen der Referendar-
ausbildung im nächsten Jahr statt-
findenden Arbeitsgemeinschaften
zur Verfügung zu stellen. Das Echo
war erfreulich groß, eine aus-
reichende Anzahl von Kollegin-
nen und Kollegen hat sich zur 
Verfügung gestellt.

Deshalb an dieser Stelle ein kurzer
Überblick über den voraussicht-
lichen weiteren Ablauf: Die einge-
gangenen Meldungen sind
zunächst nach den von der 
Personalstelle für Referendare vor-
gegebenen Kriterien sortiert und
sodann an das OLG weitergegeben
worden. Sie werden also dem-
nächst von der Personalstelle für
Referendare eine formelle Bestel-
lung zum „AG-Leiter” erhalten.
Voraussichtlich werden die ersten
Arbeitsgemeinschaften im Februar
oder März 2004 beginnen. Alle
weiteren Einzelheiten erfahren die 
Betroffenen sodann rechtzeitig
von der Kammer bzw. dem OLG.
Bis dahin bitten wir Sie noch um
Geduld.

http://www.brak.de/seiten/07.php
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EUROPÄISCHES
MAHNVERFAHREN

Am 20.12.2002 hatte die Euro-
päische Kommission ein Grün-
buch über ein Europäisches
Mahnverfahren vorgelegt. Ziel
des Grünbuchs ist eine Konsul-
tation über dessen Einführung. Es
soll ein spezifisches Verfahren zur
raschen und effizienten Beitrei-
bung voraussichtlich unbestritte-
ner Forderungen, das in allen
Mitgliedstaaten verfügbar wäre,
geschaffen werden. Das Euro-
päische Mahnverfahren ist Teil 
eines zweistufigen Modells der
Kommission, wobei zur ersten
Stufe die Einführung eines 
Europäischen Vollstreckungstitels
und zur zweiten Stufe das 
Europäische Mahnverfahren
gehört. Die Bundesrechtsanwalts-
kammer hat eine ausführliche
Stellungnahme zum Vorhaben
der Kommission abgegeben und
am 26.06.2003 an der öffent-
lichen Anhörung teilgenommen.
Nunmehr liegen die ersten Ergeb-
nisse des Konsultationsverfahrens
vor. Aus den etwa 60 Eingaben
zum Grünbuch ergibt sich, dass
die Mitgliedstaaten ein Euro-
päisches Mahnverfahren für rein
nationale Sachverhalte über-
wiegend ablehnen und die 
Anwendbarkeit auf grenzüber-
schreitende Fälle beschränken
wollen, während Vertreter insbe-
sondere der Wirtschaft das Mahn-
verfahren auch im Hinblick auf
interne Sachverhalte anwenden
möchten. In ihrer Stellungnahme 
betont die Bundesrechts-
anwaltskammer, dass sich das
deutsche Mahnverfahren beson-
ders bewährt habe und insoweit

ein europäisches Mahnverfahren
zunächst nur auf grenzüberschrei-
tende Fälle Anwendung finden
solle. Bei der Frage, ob eine Ver-
ordnung oder eine Richtlinie das
geeignete Rechtsinstrument sei,
das Mahnverfahren zu etablieren,
spricht sich die Mehrheit der
Konsultierten für die Einführung
des Mahnverfahrens in Form 
einer Richtlinie aus. Dies ent-
spricht auch der Forderung der
Bundesrechtsanwaltskammer. In
Kürze wird die Kommission eine
weitere Anhörung durchführen. 

Das Grünbuch über das Euro-
päische Mahnverfahren kann hier
abgerufen werden:

http://europa.eu.int/eur-lex/
de/com/gpr/2002/com2002_0746de

.01.pdf .

ANWALT OHNE RECHT

Vom 1. bis 19. September 2003
wurde in der Rathausdiele die
Ausstellung „Anwalt ohne Recht”
gezeigt. Auf der feierlichen 
Eröffnung sprachen die 
Präsidentin der Bürgerschaft, 
Frau Dr. Stapelfeldt, der Justiz-
senator Dr. Kusch und der 
Kammerpräsident, Herr Rechts-
anwalt Filges.

Den Redetext von Herrn Filges
finden Sie in der Online-Fassung
des Kammerreportes, wenn Sie
hier klicken.

FREIZÜGIGKEIT

Der Deutsche Bundestag hat 
eine Änderung des Gesetzes zum 
Gesetz über die Tätigkeit euro-
päischer Rechtsanwälte in
Deutschland (EuRAG) und weite-
rer berufsrechtlicher Vorschriften
für Rechts- und Patentanwälte,
Steuerberater und Wirtschafts-
prüfer beschlossen. Sie enthält die
Ergänzungen zu den Beitritts-
kandidaten im Hinblick auf die
Aufsichtskammern der dienst-
leistenden Anwälte und die 
Bezeichnungen der Rechtsan-
waltsberufe. Daneben enthält sie
die Ermächtigung, durch Rechts-
verordnung die Durchführung
der Eignungsprüfung auf die
Rechtsanwaltskammern zu über-
tragen. Außerdem wird das 
Freizügigkeitsabkommen vom
01.06.2002 zwischen der Euro-
päischen Union und der 
Schweizer Eidgenossenschaft um-
gesetzt. Damit besteht für die
Schweizer Rechtsanwälte wie
auch für europäische Rechtsan-
wälte die Möglichkeit der Nieder-
lassung (Teil 2 EuRAG), der Ein-
gliederung (Teil 3 EuRAG), der
Eignungsprüfung (Teil 4 EuRAG)
und der vorübergehenden Dienst-
leistung (Teil 5 EuRAG) in
Deutschland. Die Änderung tritt
am Tag nach der Verkündung in
Kraft. Die Regelungen für die 
Beitrittsländer treten an dem Tag
in Kraft, an dem die Bestimmun-
gen des Beitrittsvertrages selbst in
Kraft treten.

http://www.europa.eu.int/eur-lex/de/com/gpr/2002/com2002_0746de01.pdf
http://www.rechtsanwaltskammerhamburg.de/KammerReport/2003/5_2003/Anlagen/Rede.pdf


Die bilateralen Abkommen 
zwischen der Schweiz und der 
Europäischen Union:

http://www.europa.admin.ch/ba/off/
abkommen/d/index.htm

Das Gesetz über die Tätigkeit 
europäischer Rechtsanwälte in
Deutschland (EuRAG; Stand:
09.03.2000):

http://www.brak.de/seiten/pdf/
EuRAG.pdf 

Eine von der Bundesrechts-
anwaltskammer erstellte Übersicht
über den Gesetzesinhalt finden Sie,
wenn Sie in der Online-Fassung
des Kammerreportes hier klicken. 

Das Gesetz selbst ist im Bundes-
gesetzblatt 2003, Teil I, Seite 2074
ff. verkündet. 

BRÜSSEL UND ANWÄLTE

Vom 20.3. bis 22.3.2003 fand die
vierte Europäische Konferenz der
BRAK in Berlin statt. Thema der
Konferenz waren die Aus-
wirkungen der Kartellrecht-
sprechung des EuGH, insbesonde-
re der Urteile vom 19.2.2002
(„Wouters” und „Arduino”) auf
das nationale Berufsrecht. Auf der
Konferenz nahm Wettbewerbs-
kommissar Monti erstmalig 
Stellung zu den Ergebnissen des
Institutes für Höhere Studien in
Wien. Einerseits betonte er, dass
weniger Regulierung der Freien
Berufe dem Verbraucher nutze,
andererseits erkannte er aus-
drücklich an, dass bestimmte 

Regeln für die Funktion eines
Freien Berufes existentiell sind
und deshalb nicht untersagt 
werden sollen - obwohl der Tat-
bestand des Art. 81 I EG an sich
erfüllt sein könnte. An der 
Tagung nahmen neben der Bun-
desjustizministerin und dem
BGH-Präsidenten die euro-
päischen und nationalen Rechts-
anwaltskammerpräsidenten teil.
(Stand 22.3.2003)

Informationen der BRAK zum
Thema:

http://www.brak.de/seiten/html/
Nachrichten4aus2003.htm

Pressemitteilung der BRAK:
http://www.brak.de/seiten

/04_03_07.php

Rede von Wettbewerbskommissar
Monti (englisch): 

http://europa.eu.int/comm/
competition/speeches/text/sp2003_0

07_en.pdf 

http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/g
uesten.ksh?reslist 

Zusammenfassung der Ergebnisse
des Instituts für Höhere Studien
in Wien (deutsch):

http://europa.eu.int/comm/
competition/publications/

prof_services/executive_de.pdf

Zwischenzeitlich hat die Euro-
päische Kommission die Zusam-
menfassung des Forschungs-
berichts des Instituts für Höhere
Studien in Wien über die wirt-
schaftlichen Auswirkungen ein-
zelstaatlicher Regelungen für die
Freien Berufe auch auf deutsch

veröffentlicht. Den Forschungs-
bericht hat Wettbewerbskommis-
sar Monti das erste Mal anlässlich
der Europäischen Konferenz der
BRAK in Berlin am 21.03.2003
vorgestellt. Der Forschungs-
bericht beruht auf Angaben, die
die verschiedenen Berufsorganisa-
tionen in Europa aufgrund eines
Fragebogens beantwortet haben.
Der Forschungsbericht enthält 
sogenannte Gesamtregelungs-
indizes für die verschiedenen
Freien Berufe. Je höher der Regu-
lierungsgrad ermittelt wurde, um
so höher fällt der entsprechende
Wert innerhalb eines Spektrums
von 0 bis 12 aus. Im Rahmen der
juristischen „Dienstleistungen”
liegt Deutschland mit einem Wert
von 6,5 im überdurchschnittlich
hohen Regulierungsbereich, im
Vergleich zu anderen Mitglied-
staaten jedoch im Mittelfeld.
Außerdem hat die Europäische
Kommission ihrerseits einen 
Fragebogen veröffentlicht, mit
dem einerseits die Verbraucher,
andererseits aber auch die Berufs-
organisationen die Möglichkeit
bekommen, zu den Ergebnissen
der Studie Stellung zu nehmen. 

Den Gesamtbericht des Instituts
für Höhere Studien finden Sie
hier (englisch):

http://europa.eu.int/comm/
competition/publications/

prof_services/prof_services_ihs_part_
1.pdf 
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(deutsch)

http://europa.eu.int/comm/
competition/general_info/

invitation/de.pdf

Die einzelnen Fallstudien können
hier abgerufen werden (englisch):

http://europa.eu.int/comm/
competition/publications/

prof_services/prof_services_ihs_part_
2.pdf 

Referenzen und Anhänge finden
Sie hier:

http://europa.eu.int/comm/
competition/publications/

prof_services/prof_services_ihs_part_
3.pdf.

STATISTIK: JURASTUDENTEN
PRÜFUNGEN, 

RECHTSANWÄLTE

In der Online-Fassung des 
Kammerreportes finden Sie eine
ausführliche Statistik über die 
Anzahl der Jurastudenten, die
Durchfallquoten in den beiden
Staatsexamina und die Anzahl der
Neuzulassungen zur Anwalt-
schaft. Bei Interesse klicken Sie
bitte hier.

Die Hanseatische Rechtsanwalts-
kammer ist Mitglied in der Hülfs-
kasse. Deshalb ist in Ihrem
Kammerbeitrag eine Summe von
20,-- Euro pro Kammermitglied
enthalten, die jedes Jahr an die
Hülfskasse gezahlt wird. Mit 
diesen Beiträgen werden in Not
geratene Kolleginnen und Kolle-
gen laufend unterstützt.

Eine besondere Spende ermög-
licht es, den Betroffenen zur
Weihnachtszeit eine zusätzliche
Freude zu bereiten. 

Nachstehend veröffentlichen wir
den

Aufruf zur 
Weihnachtsspende

der Hülfskasse Deutscher Rechts-
anwälte. 

„Aufgrund Ihrer Großzügigkeit
verlief die Spendenaktion 2002
sehr erfolgreich und wir möchten
Ihnen hierfür nochmals herzlich
danken.

Sie haben es ermöglicht, dass die
Hülfskasse Deutscher Rechts-
anwälte an 341 in Not geratene
Kolleginnen, Kollegen oder deren
Familien aus 26 Kammerbezirken
bundesweit 175.338,30 Euro 
auszahlen konnte. Zusätzlich
wurden 87 minderjährigen bzw.
in Ausbildung befindlichen 
Kindern Buchgutscheine im Wert
von insgesamt 1.566,00 Euro
übersandt.

Besonders in der gerade jetzt für
alle wirtschaftlich schwierigen
Zeit hoffen und warten viele 
Bedürftige auf diesen einzig-
artigen Solidaritätsbeweis der
Deutschen Anwaltschaft.

Jede Spende ist steuerabzugsfähig.
Wenn Sie einen Betrag für einen
wirklich guten Zweck zur Verfü-
gung stellen wollen, überweisen
Sie ihn bitte auf eines der unten
angegebenen Konten. Geben Sie
Ihre Anschrift bitte deutlich und
vollständig an, eine Zuwendungs-
bestätigung wird Ihnen unverzüg-
lich ausgestellt werden.

Konten: 

Deutsche Bank Hamburg
Konto-Nr. 0309906
BLZ: 200 700 00

oder

Postbank Hamburg
Konto-Nr. 474 03 - 203
BLZ: 200 100 20.

AUFRUF ZUR WEIHNACHTSSPENDE

http://europa.eu.int/comm/competition/general_info/invitation/de.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/publications/prof_services/prof_services_ihs_part_2.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/publications/prof_services/prof_services_ihs_part_3.pdf
http://www.rechtsanwaltskammerhamburg.de/KammerReport/2003/5_2003/Anlagen/Statistik_Studenten.pdf
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Juventus  
AKTUELL:

HAUPTVERSAMMLUNG DER
BUNDESRECHTSANWALTS-

KAMMER IN HAMBURG

Am 19.09.2003 fand turnusmäßig
und erstmals seit 1991 wieder in
Hamburg die Hauptversammlung
der Bundesrechtsanwaltskammer
statt.
Als zentrale Themen wurde über
den Entwurf des RVG, über die
europäische Rechtsentwicklung
in Sachen anwaltliches Berufs-
recht versus Wettbewerbsrecht 
sowie über die bevorstehende
Einführung der Gewerbesteuer
diskutiert. 

Schließlich fanden Wahlen statt.
Für eine weitere Amtsperiode 
von vier Jahren wurde Herr 
Dr. Dombek (Berlin) als Präsident
der Bundesrechtsanwaltskammer
bestätigt. 
Die bisherigen Vizepräsidenten
Dr. Scharf und Westenberger 
wurden wiedergewählt. Neu 
in das Präsidium der Bundes-
rechtsanwaltskammer wurden der
Freiburger Kammerpräsident 
Herr Dr. Krenzler sowie „unser” 
Präsident, Herr Filges gewählt. 

Mit Unterstützung der Justiz-
behörde konnten wir die Tagung
im Internationalen Seegerichts-
hof ausrichten, so dass sich 
Hamburg auch als Stadt von 
seiner besten Seite gezeigt hat.

Eine Seite der Rechtsanwältin Britt Marquardt (34) 
und des Rechtsanwalts Christoph Nebgen (34)

mailto: anwalt@nebgen.net
mailto: marquardt@justmail.de


GEWALTSCHUTZ

Am 01.01.2002 ist in Hamburg
das neue Gewaltschutzgesetz mit
der „Wegweisungsmöglichkeit”
in Kraft getreten.

Insbesondere für die im Familien-
recht tätigen Kolleginnen und
Kollegen stellt sich vermehrt die
Frage, ob und wie dieses Gesetz
angewendet und umgesetzt 
werden kann.

Zum 01.11.2003 hat eine „Inter-
ventionsstelle bei häuslicher 
Gewalt” mit dem Namen 
„Pro-Aktiv Hamburg” ihre Arbeit
unter der Adresse Alte König-
straße 18, 22767 Hamburg, aufge-
nommen.

Dorthin können sich von häus-
licher Gewalt Betroffene wenden.
Die Interventionsstelle koordi-
niert im Bedarfsfall auch Maß-
nahmen der Polizei und der 
sozialen Träger im Rahmen des
Gewaltschutzgesetzes. Für Anwäl-
tinnen und Anwälte ist besonders
interessant, dass die Interven-
tionsstelle auch die erforder-
lichen Antragsformulare für ent-
sprechende beim Familiengericht
zu stellende Anträge bereit hält,
die Sie sich als PDF-Datei 
ausdrucken und herunterladen
können, wenn Sie in der Internet-
fassung des Kammerreportes hier
klicken. 

Wenn Sie Näheres zur Tätigkeit
des Vereins wissen wollen, 
wenden Sie sich bitte an Herrn
Orzoll unter der Telefonnummer
43 13 70 80 oder per E-Mail 
p-a@gewaltschutz.org. 

ANDERKONTEN ZULÄSSIG?

In letzter Zeit hatten wir in 
der Geschäftsstelle vermehrt 
Anfragen nach der Zulässigkeit
der bisher üblichen „Sammel-
Anderkonten”. Diese Rückfragen
gingen auf Probleme zurück, die
Banken im Zusammenhang mit
Anderkonten bereitet hatten.

Richtig ist, dass durch die Geld-
wäschegesetzgebung vermehrte
Sorgfaltspflichten im Zusammen-
hang mit der Entgegennahme
und Verwaltung fremder Gelder
begründet worden sind.

Nicht richtig ist, dass die Führung
so genannter „Sammel-Ander-
konten” nunmehr nicht mehr
zulässig sei.

Die Bundesrechtsanwaltskammer
hat hierzu eine Information an
die Kollegenschaft verfasst, die Sie
nachlesen können, wenn Sie in
der Online-Fassung des Kammer-
reports hier klicken.

NEUE ANWALTSAUSWEISE

Sie werden in den nächsten 
Wochen ein im Auftrag der 
Kammer von der DATEV ver-
sandtes Rundschreiben betref-
fend einen bundeseinheitlich
gestalteten neuen Anwaltsaus-
weis erhalten. 
Seit der Aufhebung der Postu-
lationsbeschränkungen vor den
Land- und Oberlandesgerichten
werden immer mehr Kollegen
vor auswärtigen Gerichten auf-
gefordert, sich als zugelassene
Rechtsanwälte ausweisen zu
können. 
Dieser Entwicklung soll die 
einheitliche Gestaltung eines 
Anwaltsausweises möglichst in
der ganzen Bundesrepublik
Rechnung tragen.
Hinzukommt, dass auch vor
den europäischen Gerichten
zunehmend häufiger deutsche
Rechtsanwälte auftreten und
sich dort ebenfalls ausweisen
müssen. Der Kammervorstand
hält es schließlich für ein 
begrüßenswertes Symbol der
europäischen Einigung, wenn
nach dem Vorbild der 
Euromünzen der Anwaltsausweis
das Symbol der europäischen
Anwaltsvereinigung „Conseil
des Barreaux de l’Union 
Europeenne” (CCBE) trägt. 
Die Bestellung des neuen 
Anwaltsausweises ist für jede/n
Hamburger Rechtsanwalt/
Rechtsanwältin freiwillig. Der
Ihnen demnächst zugehende
Serienbrief enthält ein Bestell-
formular und eine Erläuterung
der weiteren Abläufe. Die Ko-
sten des Anwaltsausweises 
sind in Ihrem Kammerbeitrag
enthalten. 
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http://www.rechtsanwaltskammerhamburg.de/KammerReport/2003/5_2003/Anlagen/Gewaltschutz.pdf
http://www.rechtsanwaltskammerhamburg.de/Aktuelles/2003/Anlagen/Sammelanderkonten.pdf


RECHTSWÖRTERBUCH

Der Haufe Verlag hat ein im 
Taschenformat verlegtes Wörter-
buch von Rechtsbegriffen in 
deutscher, englischer und franzö-
sischer Sprache vorgelegt. Es 
enthält auch eine CD.

Das Werk ist insbesondere auf
Grund seines Formates außer-
ordentlich handlich und damit
ein zweckmäßiger Helfer im Alltag.

Wenn Sie Näheres über den 
„TaschenGuide” wissen wollen,
wenden Sie sich bitte an den 

Rudolf Haufe Verlag 
(089 - 89 51 70) 

oder E-Mail: 
Ulrich.Leinz@Haufe.de.

FREISTEMPLER

Im Justizverwaltungsblatt vom
30.09.2003 (Seite 57 11, 11) ist 
eine neue Allgemeinverfügung
der Justizbehörde vom
25.08.2003 (Az. 5220 /1-13) 
über die Verwendung von Frei-
stemplermaschinen zur Ent-
richtung von Gerichtskosten ver-
öffentlicht worden. Wer von
Ihnen in seinem Büro solche 
Maschinen verwendet oder ver-
wenden will, kann sich diese Ver-
fügung auf unsere Internetseite
anschauen, wenn Sie in der 
Online-Fassung des Kammer-
reportes hier klicken.

GEWERBESTEUER FÜR
MISCHSOZIETÄTEN

Wir hatten im letzten Kammer-
report auf Seite 9 auf die Praxis 
einiger Oberfinanzdirektionen
hingewiesen, Sozietäten auch
rückwirkend allein deswegen zur
Gewerbesteuer zu veranlagen,
weil die Gewinnanteile nicht den
Anteilen der jeweiligen Berufs-
träger an der Partnerschaft 
entsprachen.

Die Bundesrechtsanwaltskammer
hat deswegen gemeinsam mit 
den Berufskammern der anderen 
Betroffenen bei dem Bundes-
ministerium der Finanzen pro-
testiert. Die Intervention der
Kammern hatte Erfolg: Das 
Bundesfinanzministerium hat zu-
gesagt, die Oberfinanzdirektionen
einstweilen anzuweisen, von der
bisherigen Praxis Abstand zu 
nehmen. 

Damit ist ungeachtet der drohen-
den Einführung der Gewerbe-
steuer in der Form der „Gemeinde-
wirtschaftssteuer” jedenfalls für
die Vergangenheit immerhin
schon Einiges erreicht. 

Das Antwortschreiben des
Bundesfinanzministeriums vom
30.09.2003 finden Sie auf unserer
Internetseite, wenn Sie in der 
Online-Fassung hier klicken.

BELEHRUNGSPFLICHT DES
RECHTSANWALTES

Am 01. 05.2003 wurde beim Bun-
destag eine Petition eingereicht,
der die Kritik zugrunde lag,
Rechtsanwälte dürften ihre Tätig-
keit ausüben, ohne ihre Mandan-
ten über die damit verbundenen
Kosten aufklären zu müssen.

Der Petent forderte, die bestehen-
den gesetzlichen Regelungen 
dahingehend zu überprüfen und
gegebenenfalls abzuändern, den
Bürger vor unerwarteten 
finanziellen Schäden zu bewahren
und ihm die nötige Rechtssicher-
heit zu geben.

Das Bundesministerium der Justiz
hat mit Schreiben vom 28.06.2002
zu der Eingabe Stellung genom-
men und darauf hingewiesen,
dass eine ausdrückliche gesetz-
liche Regelung über die Pflicht
des Anwalts zur Aufklärung über
die Kosten seiner Tätigkeit nicht
existiere. Nur in Ausnahmefällen
sei der Anwalt nach den besonde-
ren Umständen des Einzelfalles
gemäß § 242 BGB zur Belehrung
verpflichtet (BGH vom 02.07.1998,
Az. IX ZR 63/97, NJW 98, Seite
3486 f.). Eine generelle Auf-
klärungspflicht des Rechtsanwalts
hinsichtlich der Kosten-
übernahme durch eine Rechts- 
schutzversicherung sei auch nicht
angezeigt.

Das Ministerium verwies jedoch
auf den Entwurf der Fraktion der
SPD und der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen für ein Gesetz zur
Neuordnung des Rechtsanwalts-
vergütungsrechts (Bundestags-
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Drucksache 14/9037, abrufbar
unter www.bundestag.de). Danach
soll an §49b BRAO folgender Ab-
satz 5 angefügt werden:

„(5) Richten sich die zu erhe-
benden Gebühren nach dem
Gegenstandswert, hat der
Rechtsanwalt vor Übernahme
des Auftrages hierauf hinzu-
weisen.”

Der Petitionsausschuss hat in 
seiner Beschlussempfehlung um-
fassend Stellung genommen.
Er vertritt die Ansicht, dass das
Bestehen einer Rechtsschutzver-
sicherung zu Gunsten des Man-
danten das Verhältnis zwischen
dem Mandanten und dem
Rechtsanwalt nicht beeinflusse.
Insbesondere entstünden keine
vertraglichen Beziehungen zwi-
schen dem Versicherer und dem
Rechtsanwalt. Eine Aufklärungs-
pflicht über den Umfang des 
Versicherungsschutzes gegenüber
dem Mandanten könne erst dann
angenommen werden, wenn 
dieser nach der Kostenüber-
nahme explizit frage. Die Beant-
wortung dieser Frage und die Ein-
holung einer Deckungszusage
stelle jedoch eine besondere 
Angelegenheit im Sinne des § 13
Abs. 2 BRAGO dar, die dann auch
gemäß § 118 Abs. 1 BRAGO 
gesondert vergütet werden müsse.
Nach Ansicht des Petitionsaus-
schusses besteht keine Möglich-
keit, das Anliegen des Petenten zu
unterstützen. Er empfahl deshalb,
das Petitionsverfahren abzu-
schließen.

(Nachdruck aus dem Kammer-
report Nürnberg Nr. 04/03, S. 116)

INTERNETSUCHMASCHINE
RECHT & STEUERN 

IN SPANIEN

Seit dem 20.10.2003 findet der
Besucher der Webseite der 
Deutschen Handelskammer für
Spanien 

www.ccape.es
oder der dafür eingerichteten
Webseite 

www.iurweb.net
ein modernes Hilfsmittel, um 
in Spanien deutschsprachige 
Anwälte, Steuerberater oder Wirt-
schaftsprüfer, die Mitglieder der
Kammer sind, aufzufinden: Die
Suchmaschine Recht & Steuern.
Der Besucher findet hier diese
Dienstleister für alle Regionen
Spaniens: er kann nach Namen,
nach Orten, bei den Anwälten
auch nach Rechtsgebieten. Über
den Suchdienst erhält er weitere
Informationen z.B. über die
Größe, Gründungsdatum oder
Webseite der Dienstleister und bei
den Kanzleien über weitere vor-
handene Spezialisierungen.
Auch andere relevante Fragen 
zu Anwalt und Prozess werden 
beantwortet: Honorare, Dauer
von Prozessen, Mahnverfahren,
Kosten der Gründung einer
GmbH und vieles mehr. Unter
„Aktuelles Recht” kann er neueste
und praktisch relevante Informa-
tionen zum spanischen Recht 
abrufen.
Ein einfach online auszufüllender
Fragebogen zur Qualität der er-
brachten Leistung gewährleistet
die Überprüfung des Qualitäts-
und Preisniveaus der hier geführ-
ten Dienstleister. In regelmäßigen
Abständen überprüft die Kammer
die eingegebenen Daten und gewähr-
leistet damit deren Aktualität.

Dieses Hilfsmittel ist vorteilhaft
für alle Nutzer: der Anfragende 
erhält die gewünschten Informa-
tionen rasch und unentgeltlich,
der Anwalt, Steuerberater oder
Wirtschaftsprüfer macht sich 
an der richtigen Stelle bekannt,
die Kammer wird ihrem Dienst-
leistungsauftrag für die Anfragen-
den und die Dienstleister auf 
effiziente Weise gerecht. 

KARTENZAHLUNG

Ungeachtet der beruflichen 
Zulässigkeit haben auch angese-
hene Hamburger Anwaltsbüros
inzwischen Erfahrungen mit der
Zahlung von Honorar per Kredit-
karte gesammelt.

Dem Mitteilungsblatt des 
Hamburger Anwaltvereins vom 
September 2003 ist ein ausführ-
licher Erfahrungsbericht abge-
druckt worden. Dieser ist lesens-
wert, sodass wir ihn im
Einverständnis mit dem Verein
auf unsere Internetseite auch den-
jenigen Kolleginnen und Kolle-
gen zur Verfügung stellen, die
nicht Mitglieder des HAV sind.
Bitte klicken Sie bei Interesse in 
der Online-Fassung des Kammer-
reports hier.

http://dip.bundestag.de/btd/14/090/1409037.pdf
http://www.ccape.es/index_de.html
http://www.jurweb.net/
http://www.rechtsanwaltskammerhamburg.de/KammerReport/2003/5_2003/Anlagen/Karten.pdf
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KURZBEZEICHNUNG 
„KPMG”

Am 23.10.2003 hat der Bundes-
gerichtshof zu der umstrittenen
Frage entschieden, welche Zusätze
in der Kurzbezeichnung einer
Rechtsanwaltsgesellschaft neben
Namen der Gesellschafter selbst
aufgenommen werden dürfen. Im
Streitfall ging es um den Zusatz
„KPMG”. Nachstehend geben wir
die Pressemitteilung des BGH vom
23.10.2003 zu der Entscheidung 
I ZR 64/01 wieder:

Die Beklagte, eine Rechtsanwalts-
gesellschaft, führte in ihrer 
Firma neben dem Namen eines
ihrer Gesellschafter die Bezeich-
nung „KPMG”. Sie ist aus einer
Steuerberatungsgesellschaft her-
vorgegangen und hatte in 
dieser Funktion den Firmen-
bestandteil nach den Vorschrif-
ten des Steuerberatungsgesetzes
zulässigerweise geführt.

Die Kläger, ein Anwaltsverein und
eine Rechtsanwaltskammer, haben
die Beklagte wegen Verstoßes
gegen die Bestimmungen der
Bundesrechtsanwaltsordnung auf
Unterlassung in Anspruch 
genommen, die Buchstaben-
folge „KPMG” in ihrer Firma zu
verwenden. Das Landgericht
hat der Beklagten die Verwen-
dung der Bezeichnung unter-
sagt.

Auf die Sprungrevision der 
Beklagten hat der Bundes-
gerichtshof das Urteil der Vor-
instanz aufgehoben und die
Klage abgewiesen. Er hat in der
Verwendung der Buchstaben-
kombination „KPMG” keinen
Verstoß gegen die berufsrecht-
lichen Vorschriften über die 
Firmierung einer Rechtsanwalts-
gesellschaft gesehen. Zwar sehe
die Bestimmung des § 59k Bun-
desrechtsanwaltsordnung vor,
dass die Firma einer Rechts-
anwaltsgesellschaft neben den
Namen von Gesellschaftern, die
Rechtsanwälte seien, und der
Bezeichnung „Rechtsanwalts-
gesellschaft” nur Firmenbestand-
teile enthalten dürfe, die gesetz-
lich vorgeschrieben seien. Dazu
zähle die Kurzbezeichnung
„KPMG” nicht. Ob diese weitge-
hende Einschränkung der Wahl
der Firmierung für Rechts-
anwaltsgesellschaften, die in
vergleichbarer Weise nicht für
Wirtschaftsprüfungs- und Steuer-
beratungsgesellschaften gelte,
verfassungsrechtlich zulässig
sei, könne im Streitfall offen
bleiben. Da die Beklagte als
Steuerberatungsgesellschaft den
Zusatz „KPMG” habe zulässiger-
weise führen dürfen, könne sie
jedenfalls diesen Bestandteil der
Firma auch nach Erweiterung
ihres Berufsfelds auf dasjenige
einer Rechtsanwaltsgesellschaft
beibehalten.

•

KURZBEZEICHNUNG
„KANZLEI AM 

HAUPTBAHNHOF”

Der Kammervorstand hatte sich
jüngst auch mit der Frage zu 
befassen, ob eine Sozietät in ihren
Briefkopf einen auf ihren Kanzlei-
sitz hinweisenden Zusatz aufneh-
men darf (z.B.: „Kanzlei am
Hauptbahnhof”). 

Im Hinblick auf die Rechts-
entwicklung in diesem Bereich
hält der Kammervorstand nun-
mehr auch solche so genannten
„Etablissementsbezeichnungen”
jedenfalls dann für zulässig, wenn
sie daneben auch Namen von 
Gesellschaftern enthalten. 

Der Vorstand stützt sich hierbei
auf die „CMS-Entscheidung” 
des BGH vom 17.12.2001 
(AnwZ (B) 12/01). Der BGH hatte
in dieser Entscheidung befunden:
„Deshalb müssen bei der Wahl 
einer Kurzbezeichnung die 
Namen eines oder mehrerer 
Anwälte den Aussagekern der 
Firma darstellen.”

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2003&Sort=3&client=3&anz=139&pos=15&nr=27255
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=1ab63a1a7decc5fe9a26cc6fa09febdc&client=3&anz=1&pos=0&nr=19050
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WEITERBILDUNG FÜR
PRAKTIKER

An der Bucerius Law School 
(Jungiusstraße 6, 20355 Hamburg)
werden im Jahr 2004 wieder 
verschiedene Weiterbildungs-
möglichkeiten für Juristen ange-
boten. 

Im 

Februar nächsten Jahres 
(20./21.2.2004)

wird das Experten-Seminar „Legal
English - Common Law Commer-
cial Contracts” wiederholt (890
Euro zzgl. 16% MwSt. exkl.
Abendessen, 940 Euro zzgl. 16%
MwSt. inkl. Abendessen, bis 16 TN).
Das Seminar behandelt die Beson-
derheiten des anglo-amerika-
nischen Rechts und geht gezielt
auf die Unterschiede der Vertrags-
gestaltung ein. Über Simulationen
von Vertragsverhandlungen wer-
den die fachspezifischen Eng-
lischkenntnisse der Teilnehmer
individuell fortentwickelt.

Das Experten-Seminar „Rechnungs-
legung heute und morgen” findet
am 

23. und 24. April 2004
in der Law School 

statt (780 Euro zzgl. 16% MwSt.
inkl. Abendessen). In zwei Tagen
wird dem wirtschaftsberatenden
Juristen kompakt und intensiv ein
kapitalmarkorientiertes Verständ-
nis der externen Rechnungs-
legung vermittelt. Die Grundsätze
von IAS/IFRS werden unter
Berücksichtigung aktueller Weiter-
entwicklungen dargestellt. 

Auf Spezialprobleme bei der 
Vernetzung von Bilanzrecht und
gesellschaftsrechtlicher Beratung
wird am 

7. Mai 2004 

in einem eintägigen Experten-
Seminar „Bilanzpraxis für Gesell-
schaftsrechtler” eingegangen (390
Euro zzgl. 16% MwSt.). 

Schließlich werden Seminare zu
den Schlüsselqualifikationen Ver-
handlungsführung/-management
(4./5. Juni 2004, 520 Euro zzgl.
16% MwSt.) und Vertragsgestal-
tung (November 2004) angebo-
ten.

Weitere Informationen zu dem
Programm, den Referenten und zur
Anmeldung unter: 

www.law-school.de/
experten-seminare

oder unter der Telefonnummer
040-307 06-107 (Frau Dr. Jo Beatrix
Aschenbrenner, LL.M. - Leiterin
Postgraduierten-Programme).

MEDIATION

Das Institut für Anwalts- und Notar-
recht der Universität Bielefeld 
bietet von 

Ende März 2004 bis Juni 2004

einen Ausbildungskurs in Media-
tion für Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte in Zusammen-
arbeit mit der Gesellschaft für
Wirtschaftsmediation und Kon-
fliktmanagement e.V. (München)
an.

Die Teilnehmerzahl ist auf 18 Per-
sonen beschränkt, die Kursgebühr
beträgt 4.600,-- Euro. 

Wenn Sie Näheres über das Ange-
bot wissen wollen, wählen Sie 
bitte die Internetadresse

www.anwaltskurse.de .

JUGENDLICHE UND GEWALT

Vom

16. bis 18. Januar 2004

bietet die Evangelische Akademie
Bad Boll ein Seminar in Zusam-
menarbeit mit der Deutschen 
Vereinigung für Jugendgerichte
und Jugendgerichtshilfen, dem
Kriminologischen Forschungs-
institut Niedersachsen und dem
Verein Recht und Gesellschaft ein
Wochenendseminar zu dem 
genannten Thema an. 

Das Seminar dürfte insbesondere
für Anwälte von Interesse sein,
die im Bereich des Jugendstraf-
rechts verteidigen oder sich in 
familienrechtlichen Zusammen-
hängen mit dem Thema befassen
müssen.

Wenn Sie Näheres zum Pro-
gramm wissen wollen, klicken Sie
bitte in der Internetfassung des
Kammerreportes hier. Sie finden
einen eingescannten Veranstal-
tungsprospekt.

http://www.law-school.de/experten-seminare/
http://www.jura.uni-bielefeld.de/Lehrstuehle/Jost/Institute_Projekte/Anwaltskurse/index.html
http://www.ev-akademie-boll.de/tagungen/_t1.htm
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FALSCHES AKTENZEICHEN

In einem Beschluss vom
10.06.2003 hat der Bundes-
gerichtshof sich mit den Folgen
der Angabe eines falschen Akten-
zeichens für die Einhaltung bzw.
Versäumung einer Berufungs-
begründungsfrist befasst. 

Ein Anwaltskollege hatte unter
Angabe eines falschen Aktenzei-
chens in einer zweifelsfrei identi-
fizierbaren Sache mit richtigem
Rubrum Verlängerung einer Beru-
fungsbegründungsfrist beantragt.

Wegen der Angabe des falschen
Aktenzeichens ist der Fristverlän-
gerungsantrag zwar rechtzeitig
bei Gericht, aber verspätet bei der
zuständigen Kammer eingegan-
gen. Das Gericht hat den Antrag
mit der Konsequenz zurückgewie-
sen, dass die Berufung mangels
rechtzeitig eingelegter Begrün-
dung unzulässig wurde.

Der Bundesgerichtshof hat 
anders entschieden, und zwar im
Wesentlichen aufgrund folgender
Überlegung:

Entgegen der Ansicht des Beru-
fungsgerichts war nicht allein
auf das Aktenzeichen des Beru-
fungsverfahrens abzustellen. Für
den Eingang einer Berufungs-
begründungsschrift ist allein ent-
scheidend, dass diese vor Ablauf
der Frist an das zur Entscheidung
berufene Gericht gelangt war. .... 
Die Angabe eines Aktenzeichens
soll die Weiterleitung innerhalb
des Gerichts erleichtern und für
eine rasche Bearbeitung sorgen.

Es handelt sich um eine Ord-
nungsmaßnahme, die für die
Sachentscheidung ohne Bedeu-
tung ist (...). Das gilt grundsätz-
lich auch für den Antrag auf 
Verlängerung der Frist für die 
Berufungsbegründung.

Den vollständigen Wortlaut der
Entscheidung finden Sie auf der
Internetseite des BGH unter dem
Entscheidungsdatum 10.06.2003
und / oder dem Aktenzeichen
VIII ZB 126/02).

FALSCHE PKH-ABLEHNUNG

Viele Kolleginnen und Kollegen
kennen Fälle, dass Gerichte über
einen zu Verfahrensbeginn 
gestellten PKH-Antrag erst im 
Zusammenhang mit der Haupt-
sacheentscheidung befinden und 
diesen dann aus den Gründen der
Sachentscheidung zurückweisen. 

Dem hat das Bundesverfassungs-
gericht nunmehr mit einem 
Beschluss vom 26.06.2003 
(1 BVR 1152/02) Einhalt geboten.
Die Leitsätze der NJW lauten:

1. Der Antrag auf Bewilligung
von Prozesskostenhilfe für das
Berufungsverfahren vor dem Ober-
verwaltungsgericht darf nicht 
allein mit der Begründung abge-
lehnt werden, dass „die Berufung
aus den Gründen des Urteils vom
heutigen Tage keine hinreichende
Aussicht auf Erfolg bietet.

2. Hat ein Oberverwaltungsge-
richt die Berufung auf Antrag des 
Berufungsklägers zugelassen
(hier: gemäß § 124 Abs. 2 VwGO
a.F.) und dessen Erscheinen zum
Zweck seiner ausführlichen Be-
fragung in der mündlichen Ver-
handlung als ratsam bezeichnet,
so rechtfertigt dies die Annahme
hinreichender Erfolgsaussicht für
die Gewährung von Prozess-
kostenhilfe.

Die Entscheidung finden Sie in
der NJW 2003, S. 3290. Den voll-
ständigen Text der Entscheidung
können Sie auf der Internetseite des
Bundesverfassungsgerichts abrufen.

“

”

”

“

“

”

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=2fc3b8dc95374f2494ce504151ce9378&client=3&anz=1&pos=0&nr=27057
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk20030626_1bvr115202.html
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